
636 Bespredtungen und Anzeigen 

Pommern, Großmähren und das altrussisdte Gebiet und verfolgt die Entwidt­
lung dieser primitiven ,.Städte" im Zusammenhang mit ihrer politisdten und 
gesellsdtaftlidten Gesdtidtte. lvan Hlava~ek 

Wolfgang Berge r, Das St.-Georgs-Hospital zu Hamburg. Die Wirtsdtafts­
führung eines mittelalterlichen Großhaushalts (Beiträge zur Geschichte Ham­
burgs 8) Harnburg 1972, Hans Christians Verlag, 150 S. - Bei der Darstellung 
städtischer Hospitäler stehen im allgemeinen bis heute die Verfassungs- und 
Besitzgesc:hichte im Vordergrund. Erst in jüngerer Zeit werden auch wirtsc:haft­
lic:he und soziale Fragen in den Gesic:htskreis einbezogen. Eine zusammen­
fassende Wirtsdtafts- und Sozialgeschic:hte der deutsdien Spitäler steht bis 
heute noc:h aus. Die vorliegende Arbeit (Diss. Hamburg, aus der Schule von 
R. Sprandel) will dazu beitragen, ein derartiges Unternehmen zu ermöglic:hen. 
Thematisc:h und zeitlic:h beschränkt sie sidt auf die Wirtsdtaftsführung des Ham­
burger St.-Georgs-Hospitals im ausgehenden MA. Das Hospital wurde um 
1200 mit Unterstützung des holsteinischen Landesherrn vor den Toren der 
Stadt als Leprosenspital gegründet. Mit der Kommunalisierung der Stiftung 
in der 2. Hälfte des 13. Jh. begann ihre Eingliederung in den Wirtsdtafts­
organismus der Stadt Hamburg. Der Rat überließ detn Hospital einen Flä­
c:henanteil am neu angelegten Kirc:hspiel St. Jacobi und gestattete neben der 
unentgeltlichen Aufnahme armer Leprosen den Verkauf von Pfründen an 
Kranke und Gesunde. Als Gegenleistung übernahm das wirtsc:haftlic:h erstar­
kende Hospital neben seiner sozialen Aufgabe die Funktion eines Kreditgebers 
gegenüber der Stadt. Der Landbesitz spielte beim Hospital nur eine geringe 
Rolle. Die ab 1444 erhaltenen Wirtschaftsbüdter (,.Kokenbüdter") des Hospi­
tals geben nicht nur Aufsc:hluß über die wirtschaftlic:he Struktur der Stiftung, 
sondern auc:h über die Wirtsdtaftslage in Harnburg im ausgehenden MA. 1951 
wurde das Spital als selbständige Stiftung aufgegeben. Somit endete die Ge­
sc:hichte einer Institution, die über 700 Jahre lang ein Bestandteil des wirt-
sdtaftlidten und sozialen Lebens Hamburgs gewesen ist. A. G. 
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Albrec:ht E c k h a r d t, Burggraf, Geric:ht und Burgregiment im mittelalter­
lidten Friedberg, Wetterauer Geschic:htsblätter 20 (1971) S. 17-81, widerlegt 
die Annahme von F. Fr i e d r ich s (Die Burggrafen der Reimsburg Fried­
berg in der Wetterau, Hessisdte Familienkunde 9 [1968) S. 79-98), daß in 
Friedberg gleic:hzeitig mehrere Burggrafen ihr Amt ausübten. Dieses vermeint­
lidie Nebeneinander kann der Vf. als notwendige Vertretung des Burggrafen 
im Burggeric:ht erweisen, die besonders dann stattfand, wenn der amtierende 
Burggraf selbst Prozeßpartei oder Vertragspartner war. Ferner mac:ht der Vf. 
wahrsdteinlidt, daß das Burgregiment in Friedberg nidtt erst durdt ein Privi­
leg Kaiser Friedric:hs 111. 1467 gesdtaffen wurde, sondern sic:h in den ersten 
Jahrzehnten des 15. Jh. herausgebildet hatte - in dem Kaiserprivileg von 
1467 also nur eine langjährige Praxis fixiert wurde. Ein Anhang (S. 56-81), 
in dem eine Burggrafenliste von Friedberg und einsc:hlägige Dokumente über 
das Burgregiment mitgeteilt werden, untermauert diese gründlic:he Abhandlung 
quellenmäßig. D. J. 




